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Art. 28. Ste Organifationen bürfen ihre bisherigen
Saggelber nicht oerminbern. ©ie haben bie ftäbtifd^en
jufchüffe ihre« arbeitslosen SRitgtlebern mit bem Sag»
gelbe ber Drganifation, unb zwar als Anlage ju btefem,
auszuzahlen.

Sie ausbezahlten Jufchüffe merben ben Organisationen
oierteljährlicl) jurüdoergötet, nachbem bte ©tabtoerwal»
tung bte ihr oorgelegten VedjnungSauSroeffe geprüft unb
richtig befunben hat.

Art. 29. Organifationen, bte für ihre arbeitslofen
SJlitglteber auf bie ©emährung oon fiäbtifdhen Jufchüffen
Anfprudg erheben, haben bem ©tabtrat ein fdjrifllicheS
©efudl) unter Beilage folgenber AuSweife einzureiben :

a) ©tatuten uni» ©onberbeftimmungen, Berichte unb
gormulare, bte ftch auf bie AcbeitSlofen»Verfiche»

rung beziehen;
b) ben legten Jahresbericht unb bie letzte JahreSredf)»

nung über bte ArbeitSlofen=VerfidE)erung ber Dr»
ganifation.

Art. 30. Ste ©tatuten ober bte ©onberbeftimmungen
über ArbeiiSlofen=Verftcherung müffen alles Söefentliche
über beren Organifation, Verwaltung, Kaffa» unb Stech'
nungSroefen enthalten. Anbetungen ber Veftimmungen
über bie 3XrbeitSlofen=gSerftd^erung müffen bem ©tabtrat
jur Kenntnis gebraut merben.

Art. 31. Sie Organifationen, beren ällitglteber '

ftäbtif«he Jufchüffe erhalten, haben fidf) ben Kontroll»
malnahmen beS ©tabtrateS zu unterziehen, ©ie haben
ihre SDtitglieberfontrolIen, Kaffa» unb fftechnungSbüchet
fo anzulegen unb zu führen unb bie bazu gehörigen Ve»

lege fo georbnet aufzubewahren, baff jeberzett eine ein»

gehenbe Prüfung möglich tft.
Art. 32. Sen oom ©tabtrate mit ber Auf ficht über

bie Kaffaführung betrauten Veamten finb auf Verlangen
bie ÛUlitglieberïontroHen, Kaffa» unb 9technungSbüdl)er,
nebfi Velegen jeberzett zur Prüfung oorzulegen.

Art. 33. Über bie ^Bewegungen im SPlitgiteberbeftanb

ift ber oom ©tabtrate mit ber Kontrolle betrauten ftäbti»
fdhen aimtSfteüe periobifch fummarifd) VeridE)t zu erftatten.

überbieS finb bie Organifationen gehalten, bie oom
©tabtrate oerlangten ftatiftifchen SRitteilungen über ihre
ArbeitSlofenoerfichetung nach ben oom ©tabtrate fefige»
festen gormularen zu liefern.

Art. 34. Sie Organifationen übernehmen bte Ver»
pflichtung, ihren arbeitslos geworbenen SRitgliebem rnög»
lichft rafdjj wieber Arbeit zu oetfdfjaffen. SJtitglieber oon
Organifationen, bie nicht etnen eigenen, oom ©tabtrate
anerfannten Arbeitsnachweis führen, finb gehalten, fidj
ZwecîS SBiebererlangung oon Arbeit an baS ftäbtifclje
Arbeitsamt zu wenben.

D. Schlug? unb übeogangsbefümmuttgen.
Art. 35. Ser ©tabtrat erläfjt bie AuSführungS»

beftimmungen unb Sieg lern ente, bie für bie Verwaltung
ber fiäbtifdhen VetficherungSfaffe gegen ArbeitSlofigfeit
unb bie ©emährung oon jufdjüffen an bie arbeitslofen
SJlitglieber prioater Organifationen für Arbeitslosen»Ver=
Sicherung erforbetlich finb.

Art. 36. Ste ©tabt behält ftch gegenüber ben bei
ber fiäbtifdhen Kaffe Verheerten unb gegenüber ben
prioaten Organifationen für ArbeitSlofen»Verficherung
jeberzett oor, bie Veftimmungen biefer Verorbnung zu
änbern.

Art. 37. Siefe Verorbnung tritt am 1. Augufi 1914
in Kraft, gür bie bis zum 30. September 1914 ber
fiäbtifdhen VetficherungSfaffe gegen ArbeitSlofigleit bei»
tretenben Verftdherten wirb bie in Art. 14 feftgelegte
grift fo weit oerfürzt, bag fte oom 1. Sezember 1914
an zum Vezuge oon Saggelbern berechtigt finb.

Sie ©emährung oon Jufdfjüffen an bie arbeitslofen

SJlitglieber prioater Organifationen beginnt mit bem

1. Sezember 1914.
Art. 38. SJlit bem Jnfrafttreten biefer Vetorbnunq

hört bte bisher geübte ArbeitSlofen»Unterftüt}ung ganz»

lieh auf.
2. Ser ©tabtrat wirb etngelaben, nach Ablauf oon

3 Jahren bem ©rofjen ©tabtrate über bte Sachführung
ber Arbeitslofen»Verjtdherung Vericht zu erftatten unb

Anträge über eine Sleoifion ber Verorbnung oorzulegen.
Sie 20 tägige grift zur Anrufung einer ©emeinbe»

abftimmung zu jiffer II beS VefdjiuffeS läuft oom Sage

ber Vefanntmadhung an.

Jm fRamen beS ©rojjen ©tabtrateS:
Ser Vräftbent: ©pfiljlet.
Ser ©efretär : Dr. Jafob ©ftfjer»8iirllt.

9er Sop&Ventifotor
£> patent Ar.-63,202.

Jn ber VentilationStedhnif unterfdfjeibet man beïannt»

(idh als fpauptfpfieme ooneinanber bie ©chraubenräber
unb bte Jentrifugal»Ventilatoren (©dhleuberräber). Sie

©dljraubenoentilatoren fommen bann in Anwenbung,
wenn grofje Suftmengen bei fleinen tpreffungen tn grage

fiehen, währenb Jentrifugaloentilatoren immer am $lafe

finb, wo größere Sßiberftänbe zu überwtnben finb.
Um nun auch ©chraubenoentilatoren noch utii Vorteil

in ©renzfällen oerwenben zu fönnen, wo fonft fc|on

hlteberbrudf » Jentrifugal » Ventilatoren inftalltert werben

müßten, würbe ber nadjjfolgenb befdhrlebene Soppel»Ven»
tilator „Solo" fonftruiert. Siefe Konftruflion getobt»

leiftet auch eine ooüe glächenwirfung.
Vet allen in ben fpanbel gelangenben ©dhrauben»

oentilatoren ohne Jentrumcalotte fommt eS oor, bajj

beim Arbeiten gegen VBiberftänbe bie oon ber ^Peripherie

beS glügelrabeS geförberte Suft gegen baS Jentrum bei

VabeS zu, wieber zurücfgebrücft wirb. Ser ©runb baju

liegt tn ber ungleichmäßigen ©augwirfung, welche ihr

Vlajimum an ben zu äufjerft liegenben glügelteilen erreicht

unb nach ber Ac|fe beS glügelrabeS proportional ber

UmfangSgefchwinbigfett abnimmt.
Stefem Übelftanbe hilft ber patentierte Soppel»SSeti<

tilator „Solo" in oorzüglther SBBeife baburch ab, bah

bie fllabe beS Ventilators im Surdfjmeffer ztemtich gwp

unb als Jcntrifugaloentilator burdhgebilbet ift.
beiftehenbe ©fizze fteüt bie Vorgänge bar, wie fte f«5

bei gewöhnlichen ©chraubenoentilatoren abwicfeln. ®'<

obere JSartic zeigt, baß beim Arbeiten gegen freien AuS»

tritt ber glfigel nur in ben äußeren Partien roirlfam

arbeitet, ©obalb fich nodh auf ber Srucffette ein 3Bib«'

ftanb geltenb macht, wenn ber glügel zum Vetfptel w

einem Vohr arbeitet, wie baS in ber untern ©fizzenPw
angebeutet ift, finbet tn ber innern glügelpartie eine 9W'

ftrömung ber Suft oon ber Srucffeite her nach ber

feite ftatt, wie bieS burdh bte Pfeile angegeben wirb.
^

Semgegenüber zeigt bte mittlere gigur linfS bte Arbeit»'

weife beS $atentboppeloentilator§ „©olo". Ste noratt»

gehenb befeßriebenen gehler finb oermieben. Dljne
Srucf zu arbeiten, förbert ber glügel bie Suft eben]"

in ber innerften partie wie in ber äußerften. Vet Afibei'

ftanb auf ber Srudffeite fann fetne AMftrömung we"

ftattfinben.
Sie als 3etitrifugaloentilator auSgebilbete Vabe W'

fi^t eine rabiate ©dhaufelung, beren äußerer Surhwetie

fo berechnet ift, bah bie buret) fte erzeugte Sepreffion 5

nämliche ift, wie bie buret) bte nach befannten weg«

baran anfchliefjenben ©djraubenpgel. Um bie oori ®

rabialen ©chaufelung in rabiaier SRic^tung before« j
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Art. 28. Die Organisationen dürfen ihre bisherigen
Taggelder nicht vermindern. Sie haben die städtischen
Zuschüsse ihren arbeitslosen Mitgliedern mit dem Tag-
gelde der Organisation, und zwar als Zulage zu diesem,

auszuzahlen.
Die ausbezahlten Zuschüsse werden den Organisationen

vierteljährlich zurückoergütet, nachdem die Stadtverwal-
tung die ihr vorgelegten Rechnungsausweise geprüft und
richtig befunden hat.

Art. 29. Organisationen, die für ihre arbeitslosen
Mitglieder auf die Gewährung von städtischen Zuschüssen

Anspruch erheben, haben dem Stadtrat ein schriftliches
Gesuch unter Beilage folgender Ausweise einzureichen:

a) Statuten und Sonderbestimmungen, Berichte und
Formulare, die sich auf die Arbeitslosen-Versiche-
rung beziehen;

k) den letzten Jahresbericht und die letzte Jahresrech-
nung über die Arbeitslosen-Versicherung der Or-
ganisation.

Art. 30. Die Statuten oder die Sonderbestimmungen
über Arbeitslosen-Versicherung müssen alles Wesentliche
über deren Organisation, Verwaltung, Kassa- und Rech-
nungswesen enthalten. Änderungen der Bestimmungen
über die Arbeitslosen-Versicherung müssen dem Stadtrat
zur Kenntnis gebracht werden.

Art. 31. Die Organisationen, deren Mitglieder
städtische Zuschüsse erhalten, haben sich den Kontroll-
maßnahmen des Stadtrates zu unterziehen. Sie haben
ihre Mitgliederkontrollen, Kassa- und Rechnungsbücher
so anzulegen und zu führen und die dazu gehörigen Be-
lege so geordnet aufzubewahren, daß jederzeit eine ein-
gehende Prüfung möglich ist.

Art. 32. Den vom Stadtrate mit der Aussicht über
die Kassasührung betrauten Beamten sind aus Verlangen
die Mitgliederkontrollen, Kassa- und Rechnungsbücher,
nebst Belegen jederzeit zur Prüfung vorzulegen.

Art. 33. Über die Bewegungen im Mitgliederbestand
ist der vom Stadtrate mit der Kontrolle betrauten städti-
schen Amtsstelle periodisch summarisch Bericht zu erstatten.

überdies sind die Organisationen gehalten, die vom
Stadtrate verlangten statistischen Mitteilungen über ihre
Arbeitslosenversicherung nach den vom Stadtrate festge-
setzten Formularen zu liefern.

Art. 34. Die Organisationen übernehmen die Ver-
pflichtung, ihren arbeitslos gewordenen Mitgliedern mög-
ltchst rasch wieder Arbeit zu verschaffen. Mitglieder von
Organisationen, die nicht einen eigenen, vom Stadtrate
anerkannten Arbeitsnachweis führen, sind gehalten, sich
zwecks Wiedererlangung von Arbeit an das städtische
Arbeitsamt zu wenden.

I). Schluß- und Übergangsbestimmungen.
Art. 35. Der Stadtrat erläßt die Aussührungs-

bestimmungen und Reglements, die für die Verwaltung
der städtischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit
und die Gewährung von Zuschüssen an die arbeitslosen
Mitglieder privater Organisationen für Arbeitslosen-Ver-
sicherung erforderlich sind.

Art. 36. Die Stadt behält sich gegenüber den bei
der städtischen Kasse Versicherten und gegenüber den
privaten Organisationen für Arbeitslosen-Versicherung
jederzeit vor, die Bestimmungen dieser Verordnung zu
ändern.

Art. 37. Diese Verordnung tritt am 1. August 1914
in Kraft. Für die bis zum 30. September 1914 der
städtischen Versicherungskasse gegen Arbeitslosigkeit bei-
tretenden Versicherten wird die in Art. 14 festgelegte
Frist so weit verkürzt, daß sie vom 1. Dezember 1914
an zum Bezüge von Taggeldern berechtigt sind.

Die Gewährung von Zuschüssen an die arbeitslosen

Mitglieder privater Organisationen beginnt mit dem

1. Dezember 1914.
Art. 38. Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung

hört die bisher geübte Arbeitslosen-Unterstützung ganz-
lich auf.

2. Der Stadtrat wird eingeladen, nach Ablauf von
3 Jahren dem Großen Stadtrate über die Durchführung
der Arbeitslosen-Versicherung Bericht zu erstatten und

Anträge über eine Revision der Verordnung vorzulegen.
Die 20tägige Frist zur Anrufung einer Gemeinde-

abstimmung zu Ziffer II des Beschlusses läuft vom Tage
der Bekanntmachung an.

Im Namen des Großen Stadtrates!
Der Präsident: Spühler.
Der Sekretär: Dr. Jakob Escher-Bürkli.

Zer IvMl-MtilM ..Soll»".
O Patent Nr.-63,202.

In der Ventilationstechnik unterscheidet man bekannt-

lich als Hauptsysteme voneinander die Schraubenräder
und die Zentrifugal-Ventilatoren (Schleuderräder). Die

Schraubenventilatoren kommen dann in Anwendung,
wenn große Luftmengen bei kleinen Pressungen in Frage

stehen, während Zentrifugalventilatoren immer am Platze

sind, wo größere Widerstände zu überwinden sind.
Um nun auch Schraubenventilatoren noch mit Vorteil

in Grenzfällen verwenden zu können, wo sonst schon

Niederdruck - Zentrifugal - Ventilatoren installiert werden

müßten, wurde der nachfolgend beschriebene Doppel-Ven>
tilator „Solo" konstruiert. Diese Konstruktion gewähr-

leistet auch eine volle Flächenwirkung.
Bet allen in den Handel gelangenden Schrauben-

Ventilatoren ohne Zentrumcalotte kommt es vor, daß

beim Arbeiten gegen Widerstände die von der Peripherie
des Flügelrades geförderte Luft gegen das Zentrum des

Rades zu, wieder zurückgedrückt wird. Der Grund dazu

liegt in der ungleichmäßigen Saugwirkung, welche ihr

Maximum an den zu äußerst liegenden Flügelteilen erreicht

und nach der Achse des Flügelrades proportional der

Umfangsgeschwindigkeit abnimmt.
Diesem llbelstande hilft der patentierte Doppel-Veu-

tilator „Solo" in vorzüglicher Weise dadurch ab, dos

die Nabe des Ventilators im Durchmesser ziemlich groß

und als Zentrifugalventilator durchgebildet ist. Die

beiftehende Skizze stellt die Vorgänge dar, wie sie B
bei gewöhnlichen Schraubenventilatoren abwickeln. Die

obere Partie zeigt, daß beim Arbeiten gegen freien Aus-

tritt der Flügel nur in den äußeren Partien wirksam

arbeitet. Sobald sich noch auf der Druckseite ein Wider-

stand geltend macht, wenn der Flügel zum Beispiel m

einem Rohr arbeitet, wie das in der untern SkizzenhW
angedeutet ist, findet in der innern Flügelpartte eine Rück-

strömung der Luft von der Druckseite her nach der Saug-

seite statt, wie dies durch die Pfeile angegeben wird.
^

Demgegenüber zeigt die mittlere Figur links die Arbeit--

weise des Patentdoppelventilators „Solo". Die voran-

gehend beschriebenen Fehler sind vermieden. Ohne M
Druck zu arbeiten, fördert der Flügel die Luft ebenp

in der innersten Partie wie in der äußersten. Bei Wider-

stand auf der Druckseite kann keine Rückströmung nG

stattfinden.
Die als Zentrifugalventilator ausgebildete Nabe be-

sitzt eine radiale Schaufelung. deren äußerer Durchweg
so berechnet ist, daß die durch sie erzeugte Depression

b

nämliche ist, wie die durch die nach bekannten Rege

daran anschließenden Schraubenflügel. Um die von °

radialen Schaufelung in radialer Richtung beford» j
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®oppet=$entiIntor „@o!o" für SHiemeubetrieb.

©oppel-Bcntifator „®oto" bireït geïuppelt mit (Stettromotor
uttb auëgeruftet mit automatifdj mirïetiber ît&fdjtupttappe.
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Doppel-Ventilator „Solo" für Riemenbetrieb.

Doppel-Ventilator „Solo" direkt gekuppelt mit Elektromotor
und ausgerüstet mit automatisch wirkender Abschlußklappe.
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Suft In ajciüle Stiftung ju bringen, ift ber äußere Kranz
beS 9taben=VentilatorS als Seitapparat auSgebilbet. ®ie
Schraubenflügel finb gerabe unb nach ber ißeriphetie beS

IRabeS j^tn oerjüngt, um proportional ber llmfangSge*
fdhrotnbigïett gleite ©augroirïung im ganzen Ctuerfchnitt
Zu erzielen. SRan oergteiche tn ben giguren bie obern
Partien A gegen AS roo bte glügel gegen freien AuS*
tritt arbeiten unb bie untern Partien B gegen BS roo
bie glügel gegen ®rucE arbeiten. ®te ®oppeloentilatoren
„Solo" übertreffen an VBirïungSgrab bie befien biêljer
auf bem SJlarït befinblichen ©chraubenoentilatoren. ®le
Konftruïtion ift nach jeber Stiftung forgfältig burchge*
bilbet. ®te prima Kugellager für bie ©tahlroeße finb
oon brei ïrâftigen Armen aufgenommen, bte roteberum
ihre VaftS an einem foliben gußet fernen Stammen finben.

®le Ausführung ber patent ®oppeloentilatoren ift
oon ber girma SBanner & ©o. A.=@. in Jorgen nor*
maiifiert für ©rößen oon 350, 500, 650, 800, 1000,
1250 unb 1500 mm glügetburchmeffer. SCBie auS ben

2tbbilbungen erfidjttid) ift, roerben fie ausgeführt foroohl
für fRiemenbetrleb, role auch für bireïten 2lntrteb mit ge-

eigneten ©leïtromotoren. Um bte 2lußentuft oon bem

Jnnenraum bei VetrtebSpaufen abschließen, fönnen bie

Ventilatoren mit forgfältig ausbalancierten unb auto*

jnatifdj roirfenben Abfchtußtlappen auSgerüftet roerben.

§0l3=3ftarftfcerid)te-
Allgemeiner §oIz&eri<ht. Siroßbem bte oieten Schrote*

rigïetten, bie fich fett einem Jahre faft jebem gefdjäft*
lldf)en Unternehmen htnbernb in ben 2Beg ftellten, tn ber
£muptfact)e boch als behoben gelten, hat ftcl) bte Sage
beS ^oljmarïteS in ben testen Söochett ïelneSroegS fo
geftaltet, baß man aßfeltS oon etnem befrtebigenben @e*

fdfjäftSgang fprechen lönnte. ®aS ©efdhäft ift entgegen
ben früheren fahren ruhig, bie Anfragen gehen fpärltdh
etn unb eS ïommt nur ju ganj wenigen Abfchlüffen. 2llS

fpauptgrunb für ben ßhledhten ©efdhäftSgang bürfte bte

geringe Vaulufi tn ©tabt unb Banb in grage fommen.
@S fdjeint bocß roenigftenS, baß etne Veffetung tn ber
jroeiten Jahreshälfte eintritt, roenn bte ©rnte befrtebigenb
ausfällt. Als etn günftigeS SRoment ift heroorzuheben,
baß bie greife im atlgemetnen eine geroiffe ©teiigïeit
aufzuroelfen haben. 2Ba8 bte oerfchtebenen Jnbuftrien,
welche als größere Konfumenten oon fpolz in grage
ïommen, betrifft, fo ift auch h^r ein guter ©ang ber
©efchäfte nicht feftpftellen. ®ie Vefchäftigung ber 9Jlöbel»

fabriïen ift roett zurückgeblieben. ®et Saubholjmarït
tenbiert berjeit roohl feft, ift aber, roie nicht anberS ju
erroarten, ebenfalls roenig belebt. Am Vauholjmarft
ïann noch ,am eheften oon einer Vefferung gefprocljen
roerben. ®ie ©ägen im ©chroarjroalb ftnb gut befchäftigt,
roeniger bte Vetrtebe tn Vapern, beffer roieber in ben
Jnbuftrlegebieten VhetnlanbS unb SBeftfalenS. Auf bem
Vrettermarïte ift bie Konjunttur aber matt geblieben unb
barunter mußte bie ißretStenbenj leiben.

(Etwas Uber Hiftenfabrifatiom
(Sirtgefanbt.)

9ta<hbem unfere |ioIjinbufirte tn eine ganz traurige
KriftS eingetreten ift unb bereits große girmen entfpre*
dfjenbe Jeirfjen ber Verblenfilofigïeit gegeben haben, feien
hier einige Vetfptele angeführt, rote fich btefelben felbft
ju ©runbe richten.

Jeber Säger, welcher nur einigermaßen über ben
Kleinbetrieb h^auS roar, glaubte fein Çeil tn ber Kiften*
fabrifation fuchen ju müffen. @S begann nun ein SBett»
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tauf auf bie entfpreeßenben Konfumenten unb ber Sifet,
bie bezahlten greife herunterzumachen, war urtbefd^reib*
lieh, deiner btefer fogenannten Kiftenfabriïanten machte
eine, feiner Kalfulation entfpredhenbe Offerte, fonbetti
baS SofungSroort btefeS gelbjugeS war: „2Bir liefet«
Jhnen ben Kiftenbebarf 10—20 % bißiger als jebe Kot«
îurrenj". ©tnige girmen haben biefen SGBettlauf aus»

genügt unb jroar fo, baß ihnen nidht nur oon einem

Sieferanten biefe 10—20% offeriert würben, fonbetn
oon oerfchtebenen. @S feien hter nur bret Vetfptele oon
größern girmen angeführt, um ein Vilb p geben, rote

traurig heute gearbeitet wirb, ©tne Kifte tn 18 mm
£>olz fertig montiert, aße Sielte ganz, franïo ©mpfangS»
ftation 30 Slage 2% mit einem ^oljinhalt oon 1 m-
per Kifte wirb à gr. —.90 abgegeben. ®te gleiche Au^
füßrung mit 0,65 m" Jnhalt à gr. —.62.

gür eine anbere girma:
©tne Kifte in 24 mm II. Klaffe $olj, fauber aus>

geführt, fertig montiert, franïo ©mpfangSfiation mit
einem Çoljinhalt oon 0,96 m® per Kifte roirb à gr. 1.40

abgegeben tc. ®tefe ®arfteßungen finb fpredhenbe Übel*

ftänbe. ®ie golgen biefer roahnfinnigen ^Preistreibereien
blieben auch nidht auS unb roareit in ber Çoljtnbufirie
feit Jahrzehnten nicht mehr fo oiele Konïurfe unb Arrange»
mentS p oerjeidhnen, rote roährenb ben oerfloffenen pei
Jahren.

@S tritt bie grage an uns heran: SBarum ïann fich

ntdht jeber Kiftenfabriïant ein ©djema ju feiner Kalfu*
lation auffteßen unb jroar:
1. VretterpreiS Infi. SagerjinS
2. 10-20% Verfdhnitt
3. Stiften unb eoent. Seim
4. Arbeitslohn für 8uf<hnetben
5. „ „ kontieren u. ©pebition
6. Unïoften

3ßetto=@elbftfoften
7. ©eroinn

VerfaufSpreiS
@S muß hier aßerbtngS roieber zugegeben werbe«,

baß bie metften girmen nicht roiffen, roaS unter „aßge*
meinen Unïoften" zu oerrechnen ift, rote z- V. ^Betriebs*

lettung, Vorarbeiter, Jtnfen, Amortifationen, Kraft, Ver»

ftcherung, ©ägeblätter ec. Jn ber Kiftenfabriïation, pro»

zentual oerteilt, betragen biefelben 15—20 % ber ßletto»

ïoften.
SBenn fich jeber über biefe ißuntte IRedhenfdhaft gibt,

fo bürfen wir ruhig ber 3uïunft entgegenfehen unb ftnb

überzeugt, baß nidht eine früher blühenbe Jnbuftrie wegen

etnem SIebenzroeig jämmerlich zu ©runbe geht.

Dffijießer VertehrSplun Der ©taDt Jurldh«
neue Auflage oom VetïehrSpIan ber ©tabt ßtiridh, in
üßlaßftab 1 : 12,500, mit ©traßenoerzeichntS, tfi foeben

etfdhienen unb ïann zum greife oon 50 @tS. oom Ver»

meffungSamt ber ©tabt 3öri<h bezogen roerben.

Jahrbuch Der öfterreichifche» C>olz=JnDttftrie. ^eraus»
gegeben oom ©ompaß*Verlag, SBien IX/4,
ntfiuSgaffe 8—10. ißretS 5 gr.
Von biefem auSgezeidfjneten ßtadhfchlageroerl, baS eine"

©eparatabbrudï auS bem großen Jahrbuch ber öfterrei#
fchen Jnbuftrie bilbet, ift foeben ber Jahrgang 191*

etfdhienen. gür jeben, ber an ber Çolzinbuftrte irgenb*

welches Jntereffe nimmt unb fidh nic|t baS große Jofe
buch ber ôfierreichifçhen Jnbuftrie anfehaffen miß, $
biefe hanblidhe ©pezialauSgabe unentbehrlich- ^
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Luft in axiale Richtung zu bringen, ist der äußere Kranz
des Naben-Ventilators als Leitapparat ausgebildet. Die
Schraubenflügel sind gerade und nach der Peripherie des
Rades hin verjüngt, um proportional der Umfangsge-
schwtndigkeit gleiche Saugwirkung im ganzen Querschnitt
zu erzielen. Man vergleiche in den Figuren die obern
Partien X gegen wo die Flügel gegen freien Aus-
tritt arbeiten und die untern Partien ö gegen Zh wo
die Flügel gegen Druck arbeiten. Die Doppelventilatoren
„Solo" übertreffen an Wirkungsgrad die besten bisher
auf dem Markt befindlichen Schraubenventilatoren. Die
Konstruktion ist nach jeder Richtung sorgfältig durchge-
bildet. Die prima Kugellager für die Stahlwelle sind
von drei kräftigen Armen aufgenommen, die wiederum
ihre Basis an einem soliden gußeisernen Rahmen finden.

Die Ausführung der Patent-Doppelventilatoren ist
von der Firma Wanner à Co. A.-G. in Horgen nor-
malisiert für Größen von 35V, 5V0, 65V, 80V, 10V0,
1250 und 1500 mm Flügeldurchmeffer. Wie aus den

Abbildungen ersichtlich ist, werden sie ausgeführt sowohl
für Riemenbetrteb, wie auch für direkten Antrieb mit ge-

eigneten Elektromotoren. Um die Außenluft von dem

Jnnenraum bei Betriebspausen abzuschließen, können die

Ventilatoren mit sorgfältig ausbalancierten und auto-
matisch wirkenden Abschlußklappen ausgerüstet werden.

Holz-Marktberichte.
Allgemewer Holzbericht. Trotzdem die vielen Schwie-

rigkeiten, die sich seit einem Jahre fast jedem geschäft-

lichen Unternehmen hindernd in den Weg stellten, in der
Hauptsache doch als behoben gelten, hat sich die Lage
des Holzmarktes in den letzten Wochen keineswegs so

gestaltet, daß man allseits von einem befriedigenden Ge-
schäftsgang sprechen könnte. Das Geschäft ist entgegen
den früheren Jahren ruhig, die Anfragen gehen spärlich
ein und es kommt nur zu ganz wenigen Abschlüssen. Als
Hauptgrund für den schlechten Geschäftsgang dürfte die

geringe Baulust in Stadt und Land in Frage kommen.
Es scheint doch wenigstens, daß eine Besserung in der
zweiten Jahreshälfte eintritt, wenn die Ernte befriedigend
ausfällt. Als ein günstiges Moment ist hervorzuheben,
daß die Preise im allgemeinen eine gewisse Stetigkeit
auszuweisen haben. Was die verschiedenen Industrien,
welche als größere Konsumenten von Holz in Frage
kommen, betrifft, so ist auch hier ein guter Gang der
Geschäfte nicht festzustellen. Die Beschäftigung der Möbel-
fabriken ist weit zurückgeblieben. Der Laubholzmarkt
tendiert derzeit wohl fest, ist aber, wie nicht anders zu
erwarten, ebenfalls wenig belebt. Am Bauholzmarkt
kann noch am ehesten von einer Besserung gesprochen
werden. Die Sägen im Schwarzwald sind gut beschäftigt,
weniger die Betriebe in Bayern, besser wieder in den
Industriegebieten Rheinlands und Westfalens. Auf dem
Brettermarkte ist die Konjunktur aber matt geblieben und
darunter mußte die Preistendenz leiden.

Etwas über Aiftenfabrikation.
(Eingesandt.)

Nachdem unsere Holzindustrie in eine ganz traurige
Krisis eingetreten ist und bereits große Firmen entspre-
chende Zeichen der Verdienstlosigkeit gegeben haben, seien
hier einige Beispiele angeführt, wie sich dieselben selbst
zu Grunde richten.

Jeder Säger, welcher nur einigermaßen über den
Kleinbetrieb heraus war, glaubte sein Heil in der Kisten-
sabrikation suchen zu müssen. Es begann nun ein Wett-

Zeitung („Meisterblatt") Nr. IZ

lauf auf die entsprechenden Konsumenten und der Eiser,
die bezahlten Preise herunterzumachen, war unbeschretb-
lich. Keiner dieser sogenannten Kistenfabrikanten machte
eine, seiner Kalkulation entsprechende Offerte, sondern
das Losungswort dieses Feldzuges war: „Wir liefern
Ihnen den Kistenbedarf 10—20 °/« billiger als jede Kon-
kurrenz". Einige Firmen haben diesen Wettlauf aus-
genützt und zwar so, daß ihnen nicht nur von einem

Lieferanten diese 10—20°/« offeriert wurden, sondern
von verschiedenen. Es seien hier nur drei Beispiele von
größern Firmen angeführt, um ein Bild zu geben, wie

traurig heute gearbeitet wird. Eine Kiste in 18 mm
Holz fertig montiert, alle Teile ganz, franko Empfangs-
station 30 Tage 2°/« mit einem Holzinhalt von 1 m-
per Kiste wird à Fr. —.90 abgegeben. Die gleiche Aus-

führung mit 0,65 Inhalt à Fr. —.62.
Für eine andere Firma:
Eine Kiste in 24 mm II. Klasse Holz, sauber aus-

geführt, fertig montiert, franko Empfangsstation mit
einem Holzinhalt von 0,96 per Kiste wird à Fr. 1.40

abgegeben zc. Diese Darstellungen sind sprechende Übel-

stände. Die Folgen dieser wahnsinnigen Preistreibereien
blieben auch nicht aus und waren in der Holzindustrie
seit Jahrzehnten nicht mehr so viele Konkurse und Arrange-
ments zu verzeichnen, wie während den verflossenen zwei

Jahren.
Es tritt die Frage an uns heran: Warum kann sich

nicht jeder Kistenfabrikant ein Schema zu seiner Kalku-
lation aufstellen und zwar:
1. Bretterpreis inkl. Lagerzins
2. 10-20°/° Verschnitt
3. Stiften und event. Leim
4. Arbeitslohn für Zuschneiden
5. „ „ Montieren u. Spedition
6. Unkosten

Netto-Selbstkosten
7. Gewinn

Verkaufspreis - -

Es muß hier allerdings wieder zugegeben werden,
daß die meisten Firmen nicht wissen, was unter „allge-
meinen Unkosten" zu verrechnen ist, wie z. B. Betriebs-

lettung, Vorarbeiter, Zinsen, Amortisationen, Kraft, Ver-

sicherung, Sägeblätter:c. In der Kistenfabrikation, pro-
zentual verteilt, betragen dieselben 15—20 °/« der Netto-

kosten.
Wenn sich jeder über diese Punkte Rechenschaft gibt,

so dürfen wir ruhig der Zukunft entgegensehen und sind

überzeugt, daß nicht eine früher blühende Industrie wegen

einem Nebenzweig jämmerlich zu Grunde geht.

Literatur.
Offizieller Verkehrsplau der Stadt Zür'ch. Eine

neue Auflage vom Verkehrsplan der Stadt Zürich, im

Maßstab 1 : 12,500, mit Straßenverzeichnis, 'st soeben

erschienen und kann zum Preise von 50 Cts. vom Ver-

messungsamt der Stadt Zürich bezogen werden.

Jahrbuch der österreichische« Holz-Industrie. Heraus-
gegeben vom Compaß-Verlag, Wien IX/4, Ca-

nisiusgasse 8—10. Preis 5 Fr.
Von diesem ausgezeichneten Nachschlagewerk, das einen

Separatabdruck aus dem großen Jahrbuch der österreichi-

scheu Industrie bildet, ist soeben der Jahrgang 1914

erschienen. Für jeden, der an der Holzindustrie irgend-

welches Interesse nimmt und sich nicht das große Iah/'
buch der österreichischen Industrie anschaffen will, w

diese handliche Spezialausgabe unentbehrlich. Sie ent-
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